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SCHULRATSBESCHLUSS Nr. 06 
vom 13.03.2017 

 
 
Gegenstand: Genehmigung des Finanz- und Investitionsplan 2017  
 
Am Montag, den 13.03.2017 um 20.00 Uhr hat sich der Schulrat  dieser Schule 
aufgrund einer formellen Einladung der Präsidentin zur Sitzung an der Mittelschule 
„Vigil Raber“ in Sterzing eingefunden. 
 
 
Mitglieder des Schulrates: 
 
Name Funktion Mitglied  Anwesend Abwesend 
Blasbichler Marianna Direktorin “ x  
Mair Margarete Schulsekretärin “ x  
Gasteiger Sonja Vertreterin der Eltern “ x  
Gasteiger Sybille Vertreterin der Eltern “ x  
Hofer Walter Vertreter der Eltern “ x  
Holzknecht Günther Vertreter der Eltern “ x  
Leopardi Sandra Vertreterin der Eltern “  x 
Pelechova Martina Vertreterin der Eltern “ x  
Ainhauser Claudia Vertreterin der Lehrer “ x  
Bottani Giorgia Vertreterin der Lehrer “ x  
Fille Monika Vertreterin der Lehrer “ x  
Haselrieder Renate Vertreterin der Lehrer “  x 

Marcassoli Sabrina Vertreterin der Lehrer der 2. 
Sprache 

“ x  

Sparber Karl-Heinz Vertreter der Lehrer “ x  
Brunner Erika Vorsitzende des Elternrates   x 
Rainer Andrea Vorsitzende des Elternrates   x 
Willeit Michaela Vorsitzende des Elternrates   x 
Kröll Hannes Rechnungsrevisior   x 
Thalmann Ulrike Rechnungsrevisorin   x 
 
 
Den Vorsitz führt: Günther Holzknecht  
Schriftführer:  Sparber Karl-Heinz 
 
 
 
 
Nachdem die Beschlussfähigkeit gegeben ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung für eröffnet 
und beginnt mit der Behandlung des genannten Gegenstandes, nämlich mit Punkt 5) der 
Tagesordnung. 
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Der Schulrat hat Einsicht genommen:  
− in das Landesgesetz vom 18.Oktober 1995, Nr. 20; 
− in das zur Autonomie der Schulen vom 29. Juni 2000, Nr. 12. 
− nach das Dekretes des Landeshauptmannes vom 16. November 2001, Nr. 74, 

betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen 
mit staatlichem Charakter;  

− in den Beschluss des Landesausschusses vom 8. September 2015 Nr. 1028 
betreffend die Erlassung der Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen 
für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb; 

− in die Richtlinien des Schulamtes und die Mitteilung des Amtes für 
Schulfinanzierung vom  betreffend die Quote der ordentlichen Zuweisung für das 
Finanzjahr 2017; 

− nach Einsichtnahme in das positive Gutachten des Kontrollorgans,  

Der Schulrat hat, 
− den Haushaltsvoranschlag anhand des verfassten Begleitberichts überprüft; 
− festgestellt, dass die angeführten Einnahmen und Ausgaben als realisierbar und 

zutreffend betrachtet werden können, 
 
und 

b e s c h l i e ß t 
 
mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit: 
 
den Finanz- und Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2017  zu genehmigen der mit 
einem Gesamtbetrag von  163.508,22 € ausgeglichen ist und sich wie folgt 
zusammensetzt: 
 
1. Positive Gebarungsbestandteile  
1.3  Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträge  €  135.112,40.- 
 
2. Negative Gebarungsanteile      €  163.508,32.- 
2.1  Betriebliche Aufwendungen    € 152.400,82.-  
2.2 Abschreibungen und Abwertungen   €   10.835,00.-  
2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge  €        272,50.- 
 
5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen   €   28.395,92.- 
5.2  Außerordentliche Erträge     €    28.395,92.- 
 
 
 
Gelesen und genehmigt 
 
 
DER VORSITZENDE DES SCHULRATES DER SEKRETÄR DES SCHULRATES 

  
Günther Holzknecht Karl-Heinz Sparber 

 
 
 
 
Dieser Beschluss wird an der Amtstafel veröffentlicht und bleibt für 10 Tage ausgehängt. 
Sterzing, den 14.03.2017  


